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Postulat 

über die Ausfertigung und die Verbreitung der protokollarischen Rangordnung 

eröffnet am 22. Juni 2015 

Der Regierungsrat wird eingeladen, die protokollarische Rangfolge im Staat schriftlich festzuhalten und 
diese entsprechend zu veröffentlichen und allgemein zugänglich zu machen. 
 
Aus der Organisation des Staates Luzern ergibt sich eine Rangfolge im Staat. An wichtigen und re-
präsentativen Anlässen ist es international üblich, die Begrüssung dieser offiziellen Rangfolge ent-
sprechend vorzunehmen. Die Erfahrung zeigt aber leider, dass diese sogenannte protokollarische 
Rangordnung im Kanton Luzern nur selten eingehalten wird. Regelmässig wird das Kantonsratspräsi-
dium, die offiziell höchste Person im Staat Luzern, an wichtigen Anlässen erst spät begrüsst, Vertreter 
der Justiz gehen ganz vergessen, und auch die Einordnung der eidgenössischen Parlamentarier 
scheint vielen Organisatoren unklar. 
Die Nichteinhaltung der Rangfolge erfolgt nach unserer Beurteilung dabei einerseits aufgrund von 
Nichtwissen, andererseits aber auch durch die Nichtverfügbarkeit eines entsprechenden Leitfadens. In 
den wenigsten Fällen dürfte die Rangfolge bewusst «falsch» gewählt werden. 
Ein Dokument, das die Rangfolge einfach und verständlich wiedergibt, besteht unseres Wissens nicht 
und wenn, dann ist es mit vernünftigem Aufwand nicht zu finden. Mit der Ausarbeitung dieses Doku-
ments könnten manchem Veranstalter unangenehme Momente erspart und die Organisation eines 
Anlasses vereinfacht werden. Der Staat würde somit mithelfen, den Stil im Umgang mit dem Staat zu 
verbessern. 
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